
 

 

 
im Landkreis Erlangen-Höchstadt  

 
 

Sprechzeiten: Telefon: E-Mail / Internet: Bankverbindungen der Verwaltungsgemeinschaft Heßdorf: 
Mo., Di., Mi., Fr.   
           8.00 - 12.00 Uhr 

09135 / 7 37 39 – 0  
(Vermittlung) 

info@vg-hessdorf.de Raiffeisenbank Seebachgrund  
IBAN:DE29760696020000018910, SWIFT-BIC: GENODEF1HSE 

Do.   14.00 - 18.00 Uhr Telefax: 
09135 / 7 37 39-10 

www.vg-hessdorf.de 
 

Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach 
IBAN: DE80763500000430130120, SWIFT-BIC: BYLADEM1ERH 

 

 
Direktversand Personalausweis,  

elektronischer Aufenthaltstitel, eID-Karte 

Information 

Mit der Option Direktversand können Sie sich Ihr Ausweisdokument an der Wohnungstür persönlich über-
geben lassen. Voraussetzung ist, dass Sie den Ausweisantrag innerhalb Deutschlands bei der Behörde an 
Ihrem Wohnsitz stellen. Der Direktversand-Service kostet 15,00 € zusätzlich zur Ausweisgebühr. 

Der Zustell-Dienstleister Deutsche Post AG wird Ihnen per E-Mail eine Information zum vo-
raussichtlichen Zustelltag senden. SMS oder andere Kommunikationsformen sind nicht mög-
lich.  

Die Sendung wird ausschließlich Ihnen persönlich übergeben. Vor Übergabe der Sendung an 
der Wohnungstür müssen Sie sich gegenüber dem Postzustelldienst mit einem gültigen Aus-
weisdokument (Personalausweis, Reisepass) ausweisen.  

Sind Sie zum Zeitpunkt der Zustellung nicht zu Hause, wird die Sendung mit dem Ausweisdo-
kument sieben Werktage in der Postfiliale zur Abholung aufbewahrt. Holen Sie innerhalb die-
ser Frist die Sendung mit dem Ausweisdokument dort nicht ab, wird sie an Ihre Behörde wei-
tergeleitet. Dort wird das Ausweisdokument aufbewahrt, bis Sie es abholen. 

Wissenswertes 

Bei Personalausweisen/elektronischen Aufenthaltstiteln/eID-Karten für Unionsbürger ist die Option Di-
rektversand nach dem 16. Geburtstag möglich. 

Reisepässe können ab dem 18. Geburtstag mit der Option Direktversand beantragt werden. 

Der alte Reisepass/ Personalausweis wird bei der Beantragung des neuen Ausweisdokuments ungültig ge-
macht, weil der Postzustelldienst ausschließlich die Postsendung mit dem neuen Ausweisdokument über-
geben darf. Für die Identifizierung gegenüber dem Postzustelldienst an der Wohnungstür ist ein zweites 
gültiges Identitätsdokument (Reisepass oder Personalausweis) erforderlich. 

Bewohnerinnen aus Büsingen (Hochrhein) und Helgoland können den Direktversand-Service nicht nutzen. 

Für Kinder ist ein Direktversand des Ausweisdokuments nicht möglich. Eltern können Aus-
weisdokumente für ihre Kinder nur in der Behörde abholen.  

  

mailto:Info@hessdorf.de


 
Für Ausweisdokumente, die im Express-Bestellverfahren beantragt werden, ist ein Direktver-
sand nicht möglich.  

Der Direktversand an eine Wunschadresse oder an einen Nebenwohnsitz ist nicht möglich. 
Grund: Kann die Sendung mit dem Ausweisdokument nicht zugestellt werden, ist als Rück-
sende-Adresse immer die Behörde an Ihrem Hauptwohnsitz vorgesehen. 

Nach der Identitätsprüfung wird an der Wohnungstür vom Postzustelldienst ausschließlich 
die Sendung mit dem Ausweisdokument übergeben. Er nimmt weder alte Ausweise zum 
Rücktransport an die Behörde entgegen noch entwertet er alte Ausweisdokumente. 

Der Postzustelldienst darf die Sendung mit dem Ausweisdokument nur an den Adressaten 
persönlich übergeben. Bevollmächtigte, Personen mit gesetzlicher Vertretungsbefugnis oder 
gerichtlich bestellte Personen zur Betreuung können im Falle des Direktversands nicht be-
rücksichtigt werden.  

Durch die notwendige Entwertung Ihres alten Personalausweises bei der Beantragung steht 
Ihnen die Online-Ausweisfunktion ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung. Erst nach 
Erhalt des neuen Personalausweises und dem Neusetzen Ihrer selbstgewählten, sechsstelli-
gen PIN haben Sie wieder einen einsatzbereiten Online-Ausweis. 

*  *  *  *  * 
 


